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Dem Zuzuführenden ist  der Grund der Maßnahme mitzutei len 

(§ 8 Abs. 1).  Die vom Gesetzgeber eingeräumten Ausschl ießungs

gründe für eine solche Mit tei lung können für die Zeit  der 

Durchführung der Zuführung zutreffen. Spätestens bei der Sach- 

verhaltsklärung ist  es jedoch notwendig, dem Zugeführten 

unter Beachtung der pol i t isch-operat iven Aufgabenstel lung 

mitzutei len, welcher Sachverhalt  geklärt  werden muß, der seine 

Anwesenheit  durch eine Zuführung erfordert .  Die Detai l l iert-  

heit  dieser Mit tei lung wird von dem konkreten Sachverhalt  und 

der pol i t isch-operat iven Zielstel lung best immt. Die Mit tei

lung muß jedoch so gestal tet  sein, daß die Unumgängl ichkeit  

der Zuführung zur Sachverhaltsklärung deut l ich wird.

Die Zuführung kann zwangsweise durchgesetzt werden. Ist  er

kennbar, daß eine Person der Zuführung Widerstand entgegen

setzen wird, ist  s ie auf die mögl ichen strafrecht l iehen Folgen 

ihres Verhaltens, wie Begehung einer Straftat gemäß § 212 StGB, 

hinzuweisen. Setzt eine Person der Zuführung akt iven Wider

stand entgegen, kann die Zuführung gemäß § 16 Abs. 2 mit  den 

Mit teln körperl icher Einwirkung durchgesetzt werden. Die An

wendung von Hi l fsmit teln ist  nur in den im § 16 Abs. 2 normier

ten Fäl len gestattet (vgl .  Abschnit t  3.5.8,) .

Zur Sicherung der Zuführung sind der zuzuführenden Person der 

Personalausweis sowie andere Reise- und Ausweisdokumente ab

zuverlangen bzw. abzunehmen. Die Abnahme dieser Dokumente 

hat bei Beginn der Maßnahme zu erfolgen .  Zur Sicherung der 

Zuführung ist  es auch gestattet,  Grundstücke, Wohnungen und 

andere Räume u. U. gewaltsam (bei Beachtung der Verhältnismäßig 

keit  der Mit tel)  zu betreten, um die zuzuführende Person er

grei fen zu können. 1

1 vgl.  Zi f f .  30 der Ordnung Nr. 15/79 des Ministers des Innern 
und Chefs der DVP über den Gewahrsam von Personen und die Un
terbr ingung von Personen in Gewahrsamsräumen - Gewahrsams
ordnung - vom 11. Septembeг 1979


